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In der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2025 wurden folgende
Beschlüsse gefasst, für deren Geheimhaltung kein Grund besteht und die hiermit
bekannt gegeben werden:

Mittelschule – Umbau, Modernisierung und Teilneubau: Auftragsvergabe/
Ersatzvergabe 01.11_Schadstoffsanierung Bestand 3
Der Stadtrat beschließt den Auftrag für das Gewerk "01.11 Schadstoffsanierung
Bestand 3" im Rahmen der Baumaßnahme "Mittelschule - Umbau, Modernisierung und
Teilneubau" an die Firma Bautec Projektmanagement GmbH aus 98617 Sülzfeld zu
vergeben. Die Auftragssumme beträgt 343.131,15 € incl. MwSt. Die nötigen Mittel
stehen auf der HH-Stelle 2130.9401 zur Verfügung.

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale beschließt folgende Verordnung über
das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale:

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Bad Neustadt
a. d. Saale

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. Juni 2003 (BGBl. I S. 745) in Verbindung mit § 11 der
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen
(Delegationsverordnung – DelV) vom 28.01.2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 13.10.2015 (GVBl. S. 384) erlässt die Stadt Bad
Neustadt a. d. Saale folgende Rechtsverordnung:

§ 1 Sonntagsöffnungen
Anlässlich der in der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale stattfindenden Märkte und Messen
am Sonntag, den 22.03.2026 Genuss- und Regionalmarkt
am Sonntag, den 17.05.2026 Familienfest
am Sonntag, den 18.10.2026, Fischmarkt
dürfen die Verkaufsstellen geöffnet sein.
Die Öffnung beschränkt sich auf das Innenstadtkerngebiet, entlang der Meininger
Straße bis zur Siemensstraße. Der räumliche Bereich ist in dem anliegenden Plan
dargestellt, der Bestandteil dieser Verordnung ist.
Die Beratungs- und Verkaufszeit an diesen Sonntagen wird auf 12.30 bis 17.30 Uhr
festgesetzt.

§ 2 Schutzvorschriften
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, § 17
LadSchlG, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des
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Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

§ 3 Zuwiderhandlungen
Eine Offenhaltung einer Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen außerhalb der in § 1
dieser Verordnung freigegebenen Öffnungszeiten kann als Ordnungswidrigkeit nach §
24 LadSchlG mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Verordnung vom 10.01.2025 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:
Der Stadtrat stimmt dem Jahresbetriebsplan 2026 für die Bewirtschaftung des
Stadtwaldes, der einen voraussichtlichen Einnahmenüberschuss i. H. v. 14.730,00 €
ausweist, in der vorliegenden Form zu. Die vorgenannten Einnahmen und Ausgaben
sind im Haushalt 2026 im Unterabschnitt 8551 „Städtische Waldbewirtschaftung“ zu
veranschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:
Das betreffende Baugrundstück liegt im Geltungsbereich der 1. Änderung des
Bebauungsplans „Am Zentralen Omnibusbahnhof“ (in Kraft getreten am 21.11.2025).
Seitens der Stadt Bad Neustadt bestehen gegenüber der beantragten
Teilbaugenehmigung keine Bedenken. Von daher wird dem Antrag zugestimmt. Das

Anwesend: 13
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0

TOP 3 Genehmigung des Jahresbetriebsplan für die Bewirtschaftung des
Stadtwaldes im Jahr 2026

Anwesend: 14
Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0

TOP 4 Bauanträge und -voranfragen

TOP 4.1 BV-Nr. 71/2025:
Neubau Büro- und Gesundheitszentrum mit Flächen für
medizinischen Bedarf und Einbau eines Cafés;
Fl.Nrn. 1161, 1161/1, 1158, 1117 und 1112, Mühlbacher Straße,
Gemarkung Bad Neustadt a. d. Saale;
Antrag auf Teilbaugenehmigung für Erd- und Kanalarbeiten,
Herstellung von Betonstopfsäulen bis Oberkante Bodenplatte und
Herstellung der Gründung für die Parkflächen im Kellergeschoss
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gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB, bezogen auf den Antrag auf
Teilbaugenehmigung vom 30.12.2025, wird erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:
Das betreffende Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am
Altenberg / 1. Erschließungsabschnitt“ (Ursprungsplan, in Kraft getreten am
30.07.2010). Seitens der Stadt Bad Neustadt bestehen gegenüber dem geplanten
Vorhaben keine Bedenken. Von daher wird dem Tekturantrag zugestimmt. Allerdings
befindet sich das Trafogebäude an der nordöstlichen Grundstücksgrenze außerhalb der
Baugrenze und weicht somit in diesem Punkt von den Festsetzungen des
Bebauungsplanes ab.
Da die genannte Abweichung in städtebaulicher Hinsicht vertretbar ist, stimmt die Stadt
Bad Neustadt a. d. Saale der Erteilung einer Befreiung von der diesbezüglichen
Festsetzung des Bebauungsplanes zu.
Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:
Die Stadt Bad Neustadt a. d. Saale gewährt der VHS Rhön-Grabfeld gGmbH zur
Deckung der Aufwendungen für die Erwachsenenbildung im Geschäftsjahr 2026 einen
Zuschuss in Höhe von 134.000 €. Die Finanzmittel werden bei HHSt. 3501.7180 im
Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0

TOP 4.2 Tektur zur BV-Nr. 27/2023:
Neubau eines Bürogebäudes mit Lager- und Produktionshalle
einschl. Außenanlagen, PV-Anlage und Werbeanlagen;
Fl.Nr. 7630, Theodor-Jopp-Straße 2, Gemarkung Brendlorenzen

Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0

TOP 6 Antrag der VHS Rhön-Grabfeld gGmbH auf Gewährung eines
Zuschusses zur Erwachsenenbildung im Haushaltsjahr 2026

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
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Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Bildung folgender Haushaltsausgabereste im
Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr 2025 zu:

Feuerwehrbudgets in Höhe von 15.115,50 €
Städtepartnerschaften in Höhe von 17.159,05 €

32.270,55 €

Abstimmungsergebnis:

TOP 7 Bildung von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt im
Haushaltsjahr 2025

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
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Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Bildung von Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt
im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 10.812.362,20 € zu.

TOP 8 Bildung bzw. Auflösung von Haushaltsausgaberesten im
Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2025
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Der Stadtrat stimmt der Auflösung vorhandener Haushaltsausgabereste aus Vorjahren
im Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 1.539.762,98 € zu.
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Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
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Beschluss:
Der Stadtrat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 57.824,96 € auf
der HHSt. 8610.6320 „Erstellung eines Kurortentwicklungskonzeptes“. Die Deckung ist
über die HHSt. 9000.0030 gewährleistet.

Abstimmungsergebnis:

TOP 9 Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2025
auf der HHSt. 8610.6320 "Erstellung Kurortentwicklungskonzept"

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0


